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Einverständniserklärung zur Nutzung     
der Serverräume 
 
Mit dem Zugriff auf die Serverräume der ETH wird Mitgliedern des VSETH ein grosses Privileg mit                               
weitreichendem Vertrauensvorschuss zuteil. Da viele Aktive im Verband nicht mit den üblichen                       
Verhaltensregeln in derart sensibler Infrastruktur vertraut sind, soll dieses Dokument eine Übersicht                       
geben. Bei Zuwiderhandlungen behält sich der VSETH vor, die Infrastruktur der betreffenden                       
Organisation mit umgehender Wirkung aus den Serverräumen der ETH zu entfernen.  

 
Mit der Unterschrift dieser Einverständniserklärung bestätige ich folgende Punkte: 

● Der Zutritt zum Serverraum ist von Seiten des VSETH aus nur für jene Personen erlaubt, die                               

eine Genehmigung haben und diese Einverständniserklärung unterzeichnet haben. Weitere                 

Personen dürfen als Gäste nur in Einzelfällen mitgenommen werden. In jedem Fall hat die                           

zutrittsberechtigte Person dafür zu sorgen, dass Gäste die Regelung ebenfalls einhalten. 

● Dem Serverraum und der gesamten Einrichtung gilt Sorge zu tragen: 

○ Die Türen werden immer geschlossen gehalten. 

○ Im Serverraum gilt striktes Rauchverbot. 

○ Im Serverraum gilt striktes Ess- und Trinkverbot. Bei längeren Arbeiten können                     

Getränke im Vorbereitungsraum (falls dort nicht fremde Hardware gelagert wird) oder                     

vor dem Raum konsumiert werden. 

○ Beim Verlassen des Serverraums werden alle Lichter gelöscht. 

○ Monitorwägen werden nach der Verwendung wieder an den Ursprungsort                 

zurückgestellt. 

● Es ist nur erlaubt, am eigenen Server zu arbeiten. Alle fremden Server und insbesondere deren                             

Kabel sind absolut tabu. Die blauen Netzwerkkabel im Eingangsbereich dürfen benutzt                     

werden, müssen jedoch bei Verwendung den Informatikdiensten der ETH gemeldet werden                     

(Patch-Auftrag). Eine Verwendung der Netzwerkkabel ausserhalb des Serverraums ist strikt                   

verboten. 
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○ Beschädigungen jeglicher Art sind sofort der ISG VSETH und der Betroffenen                     

Organisation zu melden. 

○ Die Nutzung fremden Eigentums (insbesondere von Werkzeug) ist ohne vorherige                   

Absprache mit der entsprechenden Organisation tabu, auch wenn entsprechende                 

Schränke offen stehen könnten. 

○ Ausserhalb des Racks dürfen Gegenstände nur in eigenen Schränken, sofern                   

vorhanden, gelagert werden. Insbesondere dürfen keine Objekte in den (Kalt-)Gängen                   

deponiert werden. 

○ Alle Geräte jeglicher Art müssen ständig zugänglich, nutzbar und wartbar sein. Zum                       

Beispiel darf man keine Hardware auf bereits eingebaute Hardware draufsetzen und                     

die Wartung letzterer stören. Sollte ein Server keine Einbauschienen besitzen kann                     

dieser auf ein dafür vorgesehenes Tablar gelegt werden. Die Tablare sind in der Regel                           

in den Serverräumen vorhanden. Sollte dies nicht der Fall sein kann man sich bei der                             

ISG VSETH melden.  

● In den Serverräumen darf nur Hardware verwendet werden, die für den entsprechenden                       

Einsatz vorgesehen ist insbesondere ist Desktop-Hardware vom Gebrauch ausgeschlossen. 

● Es besteht eine Meldepflicht für gewisse Vorfälle 

○ Klimaalarm ist sofort der zuständigen Stelle zu melden (diese steht auf dem Gerät) 

○ Unregelmässigkeiten in der Stromversorgung (bspw. Auslösen einer Sicherung durch                 

einen Server) sind sofort dem zuständigen ISC zu melden 

● Die Serverräume sind mit empfindlichen Partikelmeldern ausgestattet (Brandschutz). Auf                 

diese ist Rücksicht zu nehmen, bspw. ist Karton ausserhalb der Räume aufzuschneiden. 

○ Für notwendige Vorbereitungen kann jeweils der Vorbereitungsraum (LEE) oder der                   

Zugangsraum (CAB) genutzt werden. 

● Es gilt die BoT. Insbesondere ist zu beachten, dass ohne vorherige Absprache mit den                           

Informatikdiensten keine eigenen Switches, Router oder andere Netzwerkgeräte an das                   

ETH-Netzwerk angeschlossen werden dürfen. Ausserdem sind für Verbindungen zur ETH                   

zwingend die fertig gekennzeichneten, blauen Kabel zu benutzen. Nicht benötigte Kabel sind                       

via Patchauftrag freizugeben und im Eingangsbereich zu retournieren. 
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● Es dürfen keine Veränderungen an der Stromversorgung vorgenommen werden.                 

Insbesondere dürfen keine eigenen Steckerleisten verbaut werden. Sollten die eingebauten                   

PDUs aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichend sein, ist mit der ISG VSETH Rücksprache                         

zu halten. 

 

_______________________________ 

Vorname, Name 

 

_______________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

Bei Fragen oder Problemen bitte sofort melden unter: vseth-it-support@ethz.ch 
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